
Stadt Troisdorf 04.01.2024

An alle 
Mitglieder des

Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz

nachrichtlich
an alle Stadtverordneten

Einladung zur Sitzung des NR. 2024/1

Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz

Sitzungstermin Mittwoch, 17.01.2024, 18:00 Uhr
Sitzungsort Sitzungssaal A, EG

Kölner Straße 176
53840 Troisdorf

Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil DS-Nr. Seite

1 Genehmigung der Niederschrift 2024/0015 5

2 Sachstand Abriss Firma DeHaer Neue Str. 4 in Troisdorf.
Vortrag des Ingenieurbüros Düllmann

2023/0537 7

3 Grünanlage Bebauungsplan E65 Eschmar/West
hier: Vorstellung der Entwurfsplanung

2023/0758 9

4 Im Weidenfeld (Neubaugebiet S 195), Tr.-Sieglar
hier: Vorstellung der Entwurfsplanung für die Herstellung 
der Erschließungsanlage

2022/0994/2 15

5 Entwurfsplanung Rotter See 2024/0002 29

6 Befreiung von der Baumschutzsatzung für eine Walnuss 2023/0989 43

7 Befreiung von der Baumschutzsatzung für eine Platane 2023/0997 45

8 Prüfung von Neupflanzungen im Stadtteilpark Friedrich-
Wilhelms-Hütte. Empfehlung aus dem 
Ortschaftsausschuss Friedrich-Wilhelms-Hütte vom 
17.08.2023.

2023/0805/1 47
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9 Externe Vergabe der Bewirtschaftung des 
Förderprogramms "Klimaschutz und 
Klimafolgenanpassung"
hier: Antrag GRÜNE Fraktion vom 07. August 2023

2023/0658/1 51

10 Änderung Förderrichtlinie "Klimaschutz und 
Klimafolgenanpassung"
hier: Antrag der Fraktion Die Grünen vom 29.12.2023

2024/0021 55

11 Obstbepflanzungen für die Bürgerschaft von Troisdorf
hier: Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 10. Dezember 
2023

2023/1003 59

12 Zubau sogenannter Trinkwasserspender im Stadtgebiet
hier: Antrag der Fraktion DIE FRAKTION vom 30. 
November 2023

2023/0973 63

13 Zubau sogenannter Nebelduschen im Stadtgebiet
hier: Antrag der Fraktion DIE FRAKTION vom 30. 
November 2023

2023/0974 67

14 'schlaue öffentliche Müllbehälter' - überfüllte 
Abfallbehälter adé!
hier: Antrag der Fraktion DIE FRAKTION vom 30. 
November 2023

2023/0975 71

15 Bürgerantrag gemäß § 24 GO NRW vom 10. September 
2023
hier: Einrichtung einer großen eingezäunten Hundewiese 
im Bereich des Stadtteilparks im Ortsteil Friedrich-
Wilhelms-Hütte

2023/0768 75

16 Haushaltsentwurf 2024/2025 
hier: Beratung und Beschlussempfehlung an den Rat

2024/0019 79

17 Mitteilungen (öffentlich)

17.1 Beteiligungsverfahren Planung Waldparkteich 2024/0033 81

18 Anfragen (öffentlich)
Keine Anfragen vorhanden
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II. Nichtöffentlicher Teil DS-Nr. Seite

19 Mitteilungen (nichtöffentlich)

19.1 Beschlusskontrollen 2024/0016 83

19.2 Originalunterlagen zum Bürgerantrag vom 10.09.2023 
Einrichtung einer Hundewiese

2024/0007 89

20 Anfragen (nichtöffentlich)
Keine Anfragen vorhanden

Erkan Zorlu
Ausschussvorsitzender



Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/60/SF

Datum: 03.01.2024

Vorlage, DS-Nr. 2024/0015 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: Genehmigung der Niederschrift

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz genehmigt die Niederschrift über seine
Sitzung vom 08.11.2023. 

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: nein 

Sachdarstellung:
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz genehmigt gemäß § 25 in Verbindung
mit den §§ 28 und 29 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der
Stadt Troisdorf die Niederschrift seiner Satzung vom 08.11.2023. 

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer Beigeordneter

TOP-Nr.: Ö  1TOP-Nr.: Ö  1

und Klimaschutz genehmigt die Niederschrift über seineund Klimaschutz genehmigt die Niederschrift über seine
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Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/60.3/Be

Datum: 05.12.2023

Vorlage, DS-Nr. 2023/0537 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: Sachstand Abriss Firma DeHaer Neue Str. 4 in Troisdorf.
Vortrag des Ingenieurbüros Düllmann

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz nimmt die Ausführungen des 
Ingenieurbüros zur Kenntnis

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Sachdarstellung:
Das Ingenieurbüro Düllmann berichtet zu dem Sachstand und dem weiteren 
Vorgehen zum Abriss der ehemaligen Metallwaren und Galvanikfabrik de Haer in 
Troisdorf und der Bodensanierung. 

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer Beigeordneter

TOP-Nr.: Ö  2TOP-Nr.: Ö  2

und Klimaschutz nimmt die Ausführungen des und Klimaschutz nimmt die Ausführungen des 

Sachdarstellung:
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Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/60.2/He

Datum: 27.09.2023

Vorlage, DS-Nr. 2023/0758 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: Grünanlage Bebauungsplan E65 Eschmar/West
hier: Vorstellung der Entwurfsplanung

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz beschließt die Entwurfsplanung zur 
öffentlichen Grünfläche im Neubaugebiet Eschmar West, Bebauungsplan E65, Bl3, 
Ae1 und beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung der vorgestellten Planung. 

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Haushaltsjahr:     2024 
Sachkonto/Investitionsnummer: 1301-031  
Kostenstelle/Kostenträger:   6021/13010101  

Gesamtansatz: .........................
Verbraucht: .......................................    
Noch verfügbar: ........................

Bedarf der Maßnahme:........................
Erträge:................................................
Jährliche Folgekosten:.........................

Bemerkung: Der Ansatz wurde im Haushalt 2024 verwaltungsseitig neu 
veranschlagt.

Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: ja 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind 
positiv  negativ  neutral.

Für das Vorhaben relevante Themengebiete
Auswirkungen

positiv negativ neutral

x Planungsvorhaben x
Städtische Gebäude und Liegenschaften
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Mobilität und Verkehr

Nachhaltige Verwaltung und Beschaffung

Zusätzliche Beratung im AKU notwendig      ja         x nein
Erläuterung: Siehe Sachdarstellung

Sachdarstellung:

E65, Bl3, Ae1 die Gestaltung einer öffentlichen Grünfläche als Parkanlage 
ausgewiesen. Dafür wurden für die Jahre 2023 und 2024 entsprechende 
Haushaltsmittel etatisiert. Vor diesem Hintergrund wurde die Planung für die 
Grünfläche im Jahr 2023 angestoßen und bis zum Entwurf ausgeführt. Aktuell 
befindet sich auf der Fläche ehemaliges Ackerland. Durch die geplante Bepflanzung 
mit Bäumen und weitreichenden Gehölzflächen wird eine positive Klimabilanz erzielt, 
die gleichzeitig die Herstellung von neuen wassergebundenen Wegeflächen 
ausgleicht.

Für die Umsetzung der im Folgenden vorgestellten Maßnahmen wurden folgende 
Bruttokosten ermittelt: 
Baustelleneinrichtung 
Erdarbeiten   
Vegetationsflächen 
Wegebau und Pflasterarbeiten   
Ausstattungselemente 
Unvorhergesehenes   

Summe

Unter Berücksichtigung einer jährlichen Kostensteigerung von 7,5% ergibt sich 

eingeplanten Budget verwirklicht werden kann.

Bei der Gestaltung der Grünfläche wurden Rahmenbedingungen, wie das Freihalten 
von Trassen für Leitungen und Kanälen sowie das umzäunte Versickerungsbecken 
des ABT berücksichtigt. Das Flurstück Gemarkung Sieglar, Flur 26, Nr. 12, im 
Südosten des Bearbeitungsgebietes, ist Eigentum der RSVG. Der Versuch, das 
Flurstück anzukaufen, wurde abgelehnt, sodass hier lediglich Rasensaat geplant 
werden kann. 

Die Gestaltung der öffentlichen Grünfläche folgt der Konzeptidee, eigene Wege zu 
finden und diese gemeinsam zu erleben. Dabei sollen Erwachsene und 
insbesondere Kinder angesprochen werden, die Natur auch abseits der Wege zu 
entdecken und zu erfahren. 

Primär wird die Grünanlage über einen Hauptweg erschlossen, welcher das 
Neubaugebiet mit der Balkanroute verbindet. Die Wegeführung wird insgesamt so 
gewählt, dass sie nicht direkt an den Grundstücken der angrenzenden Bebauung 
entlangführt. Die neu geplanten Wege werden jeweils mit einer wassergebundenen 
Wegedecke ausgeführt, sodass hier ein typischer Park-Charakter entsteht.
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Neben den Wegen stehen bei der Entwurfsplanung vor allem die weiten Grünflächen 
im Fokus, welche mit verschiedenen Aktivitäten die Besucher*innen dazu einladen, 
ihre Umgebung zu entdecken. Auf diese Weise ergibt sich ein Wechselspiel 
zwischen entschleunigenden und dynamischen Elementen in der Landschaft.

Die Elemente werden bewusst in der Fläche und nicht ausschließlich direkt am Weg 
angeordnet. Dadurch werden die Besucher*innen angeregt die Wege auch einmal zu 
verlassen. Um dieses leitende Motiv zu verstärken, werden an bestimmten Stellen 
des Hauptweges Wegabzweigungen ausgeführt, welche in die Landschaft auslaufen. 
Von hier an gilt es, den eigenen Weg zu finden und die Natur zu erleben. Die 
Weggabelungen werden jeweils ergänzt durch einen Baum und einen Findling, auf 
dem Zitate zu finden sind, die das Thema des jeweiligen Elementes aufgreifen.

Die Auswahl und die Verortung der Elemente erfolgte sowohl nach den örtlichen 
Gegebenheiten der Landschaft als auch den neu definierten Pflegebereichen. So 
sind Stationen, welche eher zum Verweilen, Rasten und Entspannen einladen in 
artenreichen und extensiv unterhaltenen Bereichen angeordnet, wohingegen 
dynamische Erlebnisstationen, die zum freien Bewegen, Klettern und Balancieren 
anregen, in intensiv gepflegten Zonen verortet sind. 

Wie im B-Plan festgesetzt, wird ca. 1/5 der Fläche mit Gehölzen bepflanzt. Für die 
Gehölzflächen werden Bienennährgehölze und Klimabäume ausgewählt. Zudem 
bietet die Auswahl an unterschiedlich blühenden Gehölzen zu jeder Jahreszeit eine 
farbliche Akzentuierung in der Fläche. 
Das bestehende Versickerungsbecken soll im Zuge der Neuplanung mit Gehölzen 
abgepflanzt werden und somit in das Gesamtbild der geplanten Parkanlage integriert 
werden. 

Folgende Elemente werden in der Grünfläche zum Entdecken angeboten:

Entschleunigende Elemente (extensive Zone)

Der weite Blick: Von einer erhöhten Position aus können Besucher*innen auf einer 
Sitzgelegenheit die Grünfläche weitläufig überblicken. 

Die Anlage einer Obstbaumwiese greift den Bezug zur Gartenstadt auf. Hier haben 
Besucher*innen die Möglichkeit unter den blühenden Obstbäumen zu verweilen und 
im Herbst das Obst auch selbst zu ernten. 

Im Beerenlabyrinth werden Obststräucher so angeordnet, dass durch sie 
hindurchgegangen werden kann und man sich zwischen ihnen verstecken kann. Das 
zusätzliche Pflücken des Beerenobstes bereichert das Erlebnisangebot.

ob sie den Weg zur Obstbaumwiese oder zur Kastanie einschlagen. Das in 
Naturstein gefasste Plateau hebt sich leicht aus der Fläche heraus und dient somit 
Besucher*innen zudem als Sitzplateau, von dem aus sie den Blick in die Fläche 
schweifen lassen können.

Dynamische Elemente (intensive Zone)
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Die Kastanie als Solitärbaum bildet einen markanten Anziehungspunkt in der Fläche. 
Im intensiv gepflegten Bereich können die Kastanien im Herbst mühelos gesammelt 
werden. Die beliebten Früchte laden nicht nur Kinder zum Basteln ein, sondern 
wecken auch bei älteren Menschen Kindheitserinnerungen.

Kinder dazu anregen, die Fläche zum Fußballspielen oder Toben zu nutzen. Zudem 
ist mittig am Rand des imaginären Spielfeldes eine etwas erhöht stehende Bank 
geplant. Diese soll als Schiedsrichtersitz fungieren. Auch Eltern können auf der Bank 
ihre Kinder im Blick behalten.

Die Linde ist ein weiteres zentrales Element in der Grünanlage. Sie ist von 
Natursteinpflaster umsäumt und lädt mit einer Rundbank zum Verweilen und zur 
Begegnung ein. Sie steht mittig in einer Weggabelung, die die Besucher aus dem 
Neubaugebiet in die Grünanlage in zwei möglichen Richtungen auf den Hauptweg 
führt. Durch die Wahl der Natursteine entsteht ein dörflicher Charakter, der das 
Thema der Dorflinde unterstreicht. Hierdurch wird der Grünanlage zusätzlich ein 
identitätsstiftendes Element gegeben.

Am westlichen Ende des Hauptweges laden Baumstämme und Findlinge zum 
Balancieren ein. Sie stellen zum einen eine Abkürzung zwischen dem bestehenden 
landwirtschaftlichen Weg und dem Hauptweg dar und zum anderen einen Wegweiser 

Im Nordwesten des Bearbeitungsgebietes, angrenzend an das Mehrfamilien-Gebiet, 
wird ein Hain gepflanzt, an dessen Boden Findlinge liegen, die zum Balancieren oder 
Sitzen einladen. 

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer Beigeordneter
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chaftlichen Weg und dem Hauptweg dar und zum anderen einen Wegweiser chaftlichen Weg und dem Hauptweg dar und zum anderen einen Wegweiser 

Im Nordwesten des Bearbeitungsgebietes, angrenzend an das MehrfamilienIm Nordwesten des Bearbeitungsgebietes, angrenzend an das Mehrfamilien
wird ein Hain gepflanzt, an dessen Boden Findlinge liegen, die zum Balancieren oder wird ein Hain gepflanzt, an dessen Boden Findlinge liegen, die zum Balancieren oder 
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Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/66.1-Cz

Datum: 04.01.2024

Vorlage, DS-Nr. 2022/0994/2 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Ausschuss für Mobilität und Bauwesen 15.08.2023

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: Im Weidenfeld (Neubaugebiet S 195), Tr.-Sieglar
hier: Vorstellung der Entwurfsplanung für die Herstellung der 
Erschließungsanlage
Anlage: Protokoll Bürgerinformation und Ortschaftsausschuss

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz nimmt die Anregungen der Anlieger und 
des Ortschaftsausschusses Sieglar mit der Stellungnahme der Verwaltung zur 
Kenntnis und stimmt im Übrigen der Entwurfsplanung zu. 

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Bemerkung: Die Erschließungsanlagen werden durch den Erschließungsträger 
erstellt und der Stadt nach Fertigstellung gegen Erstattung des dafür entstandenen 
Aufwandes übereignet. Die Stadt wird auf der Basis dieses anerkannten Aufwandes 
Erschließungsbeiträge von den Eigentümern aller erschlossenen Grundstücke 
erheben. Der nach § 129 Abs. 1 Baugesetzbuch bei der Stadt verbleibende Anteil 
von 10 % wird vom Erschließungsträger erstattet. 

Für die Abwicklung der Vorfinanzierung hat die Verwaltung in Ausgabe und 

Haushaltsplan angemeldet.

Nach Übertragung entstehen Kosten für die lfd. Unterhaltung der Straße

Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: ja / nein / entfällt 

Sachdarstellung:
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hier: Vorstellung der Entwurfsplanung für die Herstellung der hier: Vorstellung der Entwurfsplanung für die Herstellung der 

Anlage: Protokoll Bürgerinformation und OrtschaftsausschussAnlage: Protokoll Bürgerinformation und Ortschaftsausschuss

und Klimaschutz nimmt die Anregungen der Anlieger und und Klimaschutz nimmt die Anregungen der Anlieger und 
des Ortschaftsausschusses Sieglar mit der Stellungnahme der Verwaltung zur des Ortschaftsausschusses Sieglar mit der Stellungnahme der Verwaltung zur 
Kenntnis und stimmt im Übrigen der Entwurfsplanung zu. Kenntnis und stimmt im Übrigen der Entwurfsplanung zu. 

Auswirkungen auf den Haushalt:Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: JaFinanzielle Auswirkungen: Ja

Bemerkung: Die Erschließungsanlagen werden durch den Erschließungsträger Bemerkung: Die Erschließungsanlagen werden durch den Erschließungsträger 
erstellt und der Stadt nach Fertigstellung gegen Erstattung des dafür entstandenen erstellt und der Stadt nach Fertigstellung gegen Erstattung des dafür entstandenen 
Aufwandes übereignet. Die Stadt wird auf der Basis dieses anerkannten Aufwandes übereignet. Die Stadt wird auf der Basis dieses anerkannten 

und Klimaschutz nimmt die Anregungen der Anlieger und und Klimaschutz nimmt die Anregungen der Anlieger und 
des Ortschaftsausschusses Sieglar mit der Stellungnahme der Verwaltung zur des Ortschaftsausschusses Sieglar mit der Stellungnahme der Verwaltung zur 
Kenntnis und stimmt im Übrigen der Entwurfsplanung zu. Kenntnis und stimmt im Übrigen der Entwurfsplanung zu. 

Bemerkung: Die Erschließungsanlagen werden durch den Erschließungsträger Bemerkung: Die Erschließungsanlagen werden durch den Erschließungsträger 
erstellt und der Stadt nach Fertigstellung gegen Erstattung des dafür entstandenen erstellt und der Stadt nach Fertigstellung gegen Erstattung des dafür entstandenen 
Aufwandes übereignet. Die Stadt wird auf der Basis dieses anerkannten Aufwandes übereignet. Die Stadt wird auf der Basis dieses anerkannten 
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Bundesautobahn A 59 ist der Bebauungsplan S 195 mit Bekanntmachung am 
30.01.2021 in Kraft getreten. Zur Realisierung der Erschließung waren bereits am 
23.04.2020 Anträge auf Abschluss eines Erschließungsvertrages für den Straßenzug 
AUF DEM ALTEN GRABEN / AN DER JAKOBSHECKE bzw. eines 
Vorfinanzierungsvertrages für die Straße IM WEIDENFELD gestellt worden, denen 
der Haupt- und Finanzausschuss am 02.06.2020 (DS-Nr. 2021/0423) zugestimmt 
hatte.

Der Vorfinanzierungsvertrag wurde am 14.09.2022 notariell beglaubigt.

Der Erschließungsträger legt nunmehr die mit der Verwaltung abgestimmte 
Entwurfsplanung für den Ausbau der Erschließungsanlage vor. Die Verwaltung hat 
auf dieser Basis der Ausschreibung des Grundausbaues durch den 
Erschließungsträger zugestimmt. 
Der Lageplan ist der Vorlage beigefügt und wird zur Sitzung ausgehängt. 

Die geplante Erschließungsanlage besteht aus einer u-förmig angelegten Straße, die 

-Nr. 
2022/0992). Die Gesamtlänge beträgt ca. 190 m, die Regelbreite ca. 7,80 m. 
Fußläufig und mit dem Fahrrad kann die Straße auch noch über einen 
Verbindungsweg zum Schmelzer Weg erreicht werden.

Der Ausbau ist in Pflasterbauweise als Mischverkehrsfläche mit Kfz-Stellplätzen, 
Fahrradabstellanlagen und Grünflächen vorgesehen.

Die spätere verkehrsrechtliche Ausweisung soll als verkehrsberuhigter Bereich mit 

Die Straßenentwässerung sowie die Entwässerung von Dachflächen und 
Zuwegungen der geplanten privaten Bebauung erfolgen in den Regenwasserkanal, 
der in das neue Versickerungsbecken mündet. Für die Entwässerung der Fahrbahn 
ist eine mäandernde zweizeilige Rinne vorgesehen.

Die Oberfläche der Kfz-Stellplätze ist ebenfalls in Pflasterbauweise vorgesehen. 
Überschüssiges Wasser wird teilweise zur Bewässerung in angrenzende Pflanzbeete 
geleitet.

Zur Förderung der E-Mobilität werden auf zwei Längsparkplätzen im Bereich der 
geplanten Trafostation zwei Stellplätze mit Lademöglichkeiten für Kfz angelegt. 
Nachrichtlich: Eine weitere Kfz-Ladestation w

hierzu DS-Nr. 2022/0992.  Lademöglichkeiten für E-Fahrräder sollen auf dem 
AUENPLATZ eingebaut werden. Für die Gestaltung dieses Platzes wird noch eine 
gesonderte Planung vorgelegt werden.

Die Straßenbeleuchtung erfolgt im Endausbau kabelungebunden in autarker 
Solartechnologie.

Auf der Basis der Entwurfsplanung wird nach Maßgabe des abschließenden 

förmig angelegten Straße, diförmig angelegten Straße, di

2022/0992). Die Gesamtlänge beträgt ca. 190 m, die Regelbreite ca. 7,80 m. 2022/0992). Die Gesamtlänge beträgt ca. 190 m, die Regelbreite ca. 7,80 m. 
rad kann die Straße auch noch über einen rad kann die Straße auch noch über einen 

Verbindungsweg zum Schmelzer Weg erreicht werden.Verbindungsweg zum Schmelzer Weg erreicht werden.

als Mischverkehrsfläche mit Kfzals Mischverkehrsfläche mit Kfz
Fahrradabstellanlagen und Grünflächen vorgesehen.Fahrradabstellanlagen und Grünflächen vorgesehen.

Ausweisung soll als verkehrsberuhigter Bereich mit Ausweisung soll als verkehrsberuhigter Bereich mit 

Die Straßenentwässerung sowie die Entwässerung von Dachflächen und Die Straßenentwässerung sowie die Entwässerung von Dachflächen und 
Zuwegungen der geplanten privaten Bebauung erfolgen in den RegenwasserZuwegungen der geplanten privaten Bebauung erfolgen in den Regenwasser
der in das neue Versickerungsbecken mündet. Für die Entwässerung der Fahrbahn der in das neue Versickerungsbecken mündet. Für die Entwässerung der Fahrbahn 
ist eine mäandernde zweizeilige Rinne vorgesehen.ist eine mäandernde zweizeilige Rinne vorgesehen.

2022/0992). Die Gesamtlänge beträgt ca. 190 m, die Regelbreite ca. 7,80 m. 2022/0992). Die Gesamtlänge beträgt ca. 190 m, die Regelbreite ca. 7,80 m. 
rad kann die Straße auch noch über einen rad kann die Straße auch noch über einen 

Verbindungsweg zum Schmelzer Weg erreicht werden.Verbindungsweg zum Schmelzer Weg erreicht werden.

als Mischverkehrsfläche mit Kfzals Mischverkehrsfläche mit Kfz
Fahrradabstellanlagen und Grünflächen vorgesehen.Fahrradabstellanlagen und Grünflächen vorgesehen.

Ausweisung soll als verkehrsberuhigter Bereich mit Ausweisung soll als verkehrsberuhigter Bereich mit 

Die Straßenentwässerung sowie die Entwässerung von Dachflächen und Die Straßenentwässerung sowie die Entwässerung von Dachflächen und 
Zuwegungen der geplanten privaten Bebauung erfolgen in den RegenwasserZuwegungen der geplanten privaten Bebauung erfolgen in den Regenwasser
der in das neue Versickerungsbecken mündet. Für die Entwässerung der Fahrbahn der in das neue Versickerungsbecken mündet. Für die Entwässerung der Fahrbahn 
ist eine mäandernde zweizeilige Rinne vorgesehen.ist eine mäandernde zweizeilige Rinne vorgesehen.
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Beschlusses des Ausschusses für Mobilität und Bauwesen die Ausführungsplanung 
erstellt werden. Der endgültige Ausbau der Erschließungsanlage wird nach 
Fertigstellung der Hochbauten erfolgen. Der Erschließungsvertrag sieht eine 
Fertigstellung bis 31.12.2026 vor. Der Verbindungsweg zum Schmelzer Weg wird 
bereits in der Phase des Grundausbaus hergestellt.

einseitig im Eigentum des Erschließungsträgers. Zur Refinanzierung hat die Stadt 
daher mit dem Erschließungsträger einen Vorfinanzierungsvertrag geschlossen. 
Nach Endausbau wird dieser voraussichtlich im Jahre 2026 seinen 
Erschließungsaufwand der Stadt in Rechnung stellen und die Straße der Stadt 
übereignen. Nach Prüfung der Rechnungsstellung wird die Verwaltung auf dieser 
Basis und eigener Aufwendungen alle erschlossenen Grundstücke zu 
Erschließungsbeiträgen heranziehen. Mit dem Erschließungsträger ist vereinbart, 
dass dieser den nach § 129 Abs. 1 Baugesetzbuch bei der Stadt verbleibenden 
Restaufwand in Höhe von 10 % Gesamtaufwands übernimmt und an die Stadt 
auszahlt.

Die Entwurfsplanung wurde den Eigentümern der erschlossenen Privatgrundstücke 
in einer Anliegerinformationsveranstaltung am 15.11.2023 vorgestellt, zu der auch 
die Mitglieder des Ortsausschusses Sieglar eingeladen wurden. 
Mit der heutigen Folge wird die Vorlage zur Mitberatung über die Grünflächen im 
Straßenraum im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz vorgelegt. 
Die von den Anliegern und den beteiligten Ausschüssen vorgetragenen Anregungen 
werden dem Ausschuss für Mobilität und Bauwesen zur abschließenden 
Beschlussfassung vorgelegt werden.

Entwurfsplanung:

ands übernimmt und an die Stadt ands übernimmt und an die Stadt 

Die Entwurfsplanung wurde den Eigentümern der erschlossenen Privatgrundstücke Die Entwurfsplanung wurde den Eigentümern der erschlossenen Privatgrundstücke 
in einer Anliegerinformationsveranstaltung am 15.11.2023 vorgestellt, zu der auch in einer Anliegerinformationsveranstaltung am 15.11.2023 vorgestellt, zu der auch 
die Mitglieder des Ortsausschusses Sieglar eingeladen wurden. die Mitglieder des Ortsausschusses Sieglar eingeladen wurden. 

orlage zur Mitberatung über die Grünflächen im orlage zur Mitberatung über die Grünflächen im 
und Klimaschutz vorgelegt. und Klimaschutz vorgelegt. 

Die von den Anliegern und den beteiligten Ausschüssen vorgetragenen Anregungen Die von den Anliegern und den beteiligten Ausschüssen vorgetragenen Anregungen 
werden dem Ausschuss für Mobilität und Bauwesen zur abschließendewerden dem Ausschuss für Mobilität und Bauwesen zur abschließende
Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die Entwurfsplanung wurde den Eigentümern der erschlossenen Privatgrundstücke Die Entwurfsplanung wurde den Eigentümern der erschlossenen Privatgrundstücke 
in einer Anliegerinformationsveranstaltung am 15.11.2023 vorgestellt, zu der auch in einer Anliegerinformationsveranstaltung am 15.11.2023 vorgestellt, zu der auch 
die Mitglieder des Ortsausschusses Sieglar eingeladen wurden. die Mitglieder des Ortsausschusses Sieglar eingeladen wurden. 

orlage zur Mitberatung über die Grünflächen im orlage zur Mitberatung über die Grünflächen im 
und Klimaschutz vorgelegt. und Klimaschutz vorgelegt. 

Die von den Anliegern und den beteiligten Ausschüssen vorgetragenen Anregungen Die von den Anliegern und den beteiligten Ausschüssen vorgetragenen Anregungen 
werden dem Ausschuss für Mobilität und Bauwesen zur abschließendewerden dem Ausschuss für Mobilität und Bauwesen zur abschließende



Seite - 4 -

Im Auftrag

Thomas Schirrmacher
Co-Dezernent II
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Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: 

Datum: 02.01.2024

Vorlage, DS-Nr. 2024/0002 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: Entwurfsplanung Rotter See

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss beschließt die Entwurfsplanung. Die Verwaltung wird beauftragt die 
Planung weiterzuführen. 

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Haushaltsjahr: 2024-2026 
Sachkonto/Investitionsnummer: 1301-028
Kostenstelle/Kostenträger: 6021/13010101 

Gesamtansatz: ....................................
Verbraucht: ..........................................
Noch verfügbar: ...................................

Bedarf der Maßnahme:........................
Erträge:................................................0,00 
Jährliche Folgekosten:.........................

Bemerkung: Für die Planung und Umsetzung der Maßnahme wurden im Jahr 2016 

Die aktuelle auf der Kostenberechnung beruhende Summe beläuft sich auf 3,34 Mio. 
Mit dieser Summe wurde der Förderantrag eingereicht. Es wird erwartet, dass die 
Förderung hiervon 60% abdeckt. Somit blieb ein städtischer Eigenanteil von 

Kostensteigerungen aufaddiert, um die Baupreisentwicklung im Projekt abzubilden. 
Dies wird so auch vom Fördergeber erwartet,

Die Änderungsliste der Verwaltung enthält die neuen Ansätze.

Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: ja 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind 
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Der Ausschuss beschließt die Entwurfsplanung. Die Verwaltung wird beauftragt die Der Ausschuss beschließt die Entwurfsplanung. Die Verwaltung wird beauftragt die 

2026 2026 
1301--028028
6021/13010101 6021/13010101 

................................................................
................................................................

................................................................

Bedarf der Maßnahme:Bedarf der Maßnahme:................................................
................................................................

Jährliche Folgekosten:Jährliche Folgekosten:

6021/13010101 6021/13010101 

....
....................

................................................................

................................................
................................................................................................

..................................................
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positiv  negativ  X neutral.

Für das Vorhaben relevante Themengebiete
Auswirkungen

Positiv negativ neutral

Planungsvorhaben X
Städtische Gebäude und Liegenschaften

Mobilität und Verkehr

Nachhaltige Verwaltung und Beschaffung

Zusätzliche Beratung im AKU notwendig      ja         X nein
Erläuterung: Siehe Sachdarstellung

Sachdarstellung:
Die Entwurfsplanung zum Nutzungs- und Strukturkonzept Rotter See/ Haus Rott ist 
mit dem Einreichen des Förderantrags bei der Bezirksregierung ebenfalls 
abgeschlossen. Die Anmerkungen und Anregungen aus dem Ausschuss vom 
30.08.2023 wurden geprüft und nach Möglichkeit eingearbeitet.

Die im Anhang befindlichen Pläne stellen die zum Förderantrag eingereichte 
Gesamtplanung dar. Eine ausführliche Beschreibung des Vorhabens erfolgte in der 
Vorlage DS-Nr. 2023/0553. 

Im folgendem werden die weiter entwickelten und verfeinerten Pläne für das Ostufer 
Nord und Ostufer Süd kurz beschrieben. 

Ostufer Nord: Der Prüfwunsch des Ausschusses vom 30.08.2023 zum Wegfall der 
Rampe wurde durchgeführt. Die Rampe mit Zustimmung der Behinderten-
beauftragten wegfallen. Eine barrierearme Begehung des Rundweges ist über
Westfalenstraße und Evrystraße möglich. 

Ergebnisse zum Klimacheck:
Aufgrund von Neuversiegelung und Beseitigung von Unterholz in einigen Bereichen 
des Plangebietes fällt der Klima-Check zunächst negativ aus. Insektenfreundliche 
Baum- und Gehölzneupflanzungen sowie die Anlage von Blühwiesen und 
Benjeshecken gleichen jedoch diese Auswirkungen mehr als aus. Das Schaffen von 
neuen kühlen Aufenthaltsorten für die Bevölkerung direkt am See ist eine wichtige 
Maßnahme zur Klimawandelanpassung mit stadtweiter Bedeutung. Die Neu-
gestaltung ist demnach insgesamt positiv im Sinne der Klimawandelanpassung zu 
beurteilen. 

In Vertretung

Walter Schaaf
Technische Beigeordneter

Strukturkonzept Rotter See/ Haus Rott ist Strukturkonzept Rotter See/ Haus Rott ist 
mit dem Einreichen des Förderantrags bei der Bezirksregierung ebenfalls mit dem Einreichen des Förderantrags bei der Bezirksregierung ebenfalls 
abgeschlossen. Die Anmerkungen und Anregungen aus dem Ausschuss vom abgeschlossen. Die Anmerkungen und Anregungen aus dem Ausschuss vom 
30.08.2023 wurden geprüft und nach Möglichkeit eingearbeitet.30.08.2023 wurden geprüft und nach Möglichkeit eingearbeitet.

ng befindlichen Pläne stellen die zum Förderantrag eingereichte ng befindlichen Pläne stellen die zum Förderantrag eingereichte 
Gesamtplanung dar. Eine ausführliche Beschreibung des Vorhabens erfolgte in der Gesamtplanung dar. Eine ausführliche Beschreibung des Vorhabens erfolgte in der 

Im folgendem werden die weiter entwickelten und verfeinerten Pläne für das Ostufer Im folgendem werden die weiter entwickelten und verfeinerten Pläne für das Ostufer 
ord und Ostufer Süd kurz beschrieben. ord und Ostufer Süd kurz beschrieben. 

Der Prüfwunsch des Ausschusses vom 30.08.2023 zum Wegfall der Der Prüfwunsch des Ausschusses vom 30.08.2023 zum Wegfall der 
Rampe wurde durchgeführt. Die Rampe mit Zustimmung der BehindertenRampe wurde durchgeführt. Die Rampe mit Zustimmung der Behinderten
beauftragten wegfallen. Eine barrierearme Begehung des Rundweges ist überbeauftragten wegfallen. Eine barrierearme Begehung des Rundweges ist über
Westfalenstraße und Evrystraße möglich. Westfalenstraße und Evrystraße möglich. 

mit dem Einreichen des Förderantrags bei der Bezirksregierung ebenfalls mit dem Einreichen des Förderantrags bei der Bezirksregierung ebenfalls 
abgeschlossen. Die Anmerkungen und Anregungen aus dem Ausschuss vom abgeschlossen. Die Anmerkungen und Anregungen aus dem Ausschuss vom 
30.08.2023 wurden geprüft und nach Möglichkeit eingearbeitet.30.08.2023 wurden geprüft und nach Möglichkeit eingearbeitet.

ng befindlichen Pläne stellen die zum Förderantrag eingereichte ng befindlichen Pläne stellen die zum Förderantrag eingereichte 
Gesamtplanung dar. Eine ausführliche Beschreibung des Vorhabens erfolgte in der Gesamtplanung dar. Eine ausführliche Beschreibung des Vorhabens erfolgte in der 

Im folgendem werden die weiter entwickelten und verfeinerten Pläne für das Ostufer Im folgendem werden die weiter entwickelten und verfeinerten Pläne für das Ostufer 
ord und Ostufer Süd kurz beschrieben. ord und Ostufer Süd kurz beschrieben. 

Der Prüfwunsch des Ausschusses vom 30.08.2023 zum Wegfall der Der Prüfwunsch des Ausschusses vom 30.08.2023 zum Wegfall der 
Rampe wurde durchgeführt. Die Rampe mit Zustimmung der BehindertenRampe wurde durchgeführt. Die Rampe mit Zustimmung der Behinderten
beauftragten wegfallen. Eine barrierearme Begehung des Rundweges ist überbeauftragten wegfallen. Eine barrierearme Begehung des Rundweges ist über
Westfalenstraße und Evrystraße möglich. Westfalenstraße und Evrystraße möglich. 
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Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/60.2/Ne

Datum: 07.12.2023

Vorlage, DS-Nr. 2023/0989 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: Befreiung von der Baumschutzsatzung für eine Walnuss

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz beschließt eine Befreiung von den 
Bestimmungen der Baumschutzsatzung gem. § 6 Ausnahmen und Befreiungen (1b) 
für eine Walnuss, die sich unter dem Schutz der Baumschutzsatzung befinden. Als 
Ersatz für die Walnuss werden 2 Laubbäume nach § 7 (1) Ersatzpflanzungen, 
Ausgleichszahlungen im Stadtgebiet gepflanzt. 

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: nein 

Sachdarstellung:
Auf dem Flurstück Gemarkung Sieglar, Flur 21, Flurstück 949 befindet sich eine 
Walnuss. Das Flurstück ist eine Wegeparzelle zwischen den Straßen Im Kirchtal 70 
und Im Jägersgarten 52. Die Walnuss ist geschützt, da der Stammumfang mehr als 
100cm beträgt.
Die Walnuss muss gefällt werden, da Wurzeln und Kronenbereich weit in das 
Nachbargrundstück Im Jägersgarten 52 hereinragen. Für das Nachbargrundstück 
liegt ein Bauantrag vor, es besteht Baurecht. Ohne eine Fällung der Walnuss kann 
das beantragte Bauvorhaben nicht verwirklicht werden können.
Baumfällung sowie Ersatzpflanzung sind vom Antragsteller des Bauvorhabens zu 
tragen.

Als Ersatz für die Baumfällung werden 2 Laubbäume, Stammumfang 14/16 im Stadt-
gebiet nachgepflanzt.
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Auswirkungen auf das Klima:Auswirkungen auf das Klima:

umschutzsatzung befinden. Als umschutzsatzung befinden. Als 
Ersatz für die Walnuss werden 2 Laubbäume nach § 7 (1) Ersatzpflanzungen, Ersatz für die Walnuss werden 2 Laubbäume nach § 7 (1) Ersatzpflanzungen, 
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. 

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer Beigeordneter



Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/60.2/Ne

Datum: 13.12.2023

Vorlage, DS-Nr. 2023/0997 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: Befreiung von der Baumschutzsatzung für eine Platane

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz beschließt eine Befreiung von den 
Bestimmungen der Baumschutzsatzung gem. § 6 Ausnahmen und Befreiungen (1c) 
für eine Platane, die sich unter dem Schutz der Baumschutzsatzung befinden. Als 
Ersatz für die Platane werden 23m Laubhecke nach § 7 (1) Ersatzpflanzungen, 
Ausgleichszahlungen im Stadtgebiet gepflanzt. 

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Haushaltsjahr: 2024 
Sachkonto/Investitionsnummer: SK 0312140 / Invest Nr. 0601-399
Kostenstelle/Kostenträger: -

Gesamtansatz: .........................
Verbraucht: ..........................................
Noch verfügbar: ........................

Bedarf der Maßnahme:.................
Erträge:................................................
Jährliche Folgekosten:.........................

Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: nein  

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind 
positiv  negativ  neutral.

Sachdarstellung:
Auf dem Gelände der Kindertagesstätte Robert-Müller-Platz befindet sich mitten in 
der Spielfläche eine Platane, Stammumfang 224cm. Sie ist ein Allergieauslöser für 
Kinder und ErzieherInnen.
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und Klimaschutz beschließt eine Befreiung von den und Klimaschutz beschließt eine Befreiung von den 
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umschutzsatzung befinden. Als umschutzsatzung befinden. Als 
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Es treten bei Kindern und ErzieherInnen fast täglich heftigen Nies- und 
Hustenattacken, Brechreiz und Erbrechen auf, wenn die Sporen eingeatmet werden.

Die Allergie auf Platanenpollen kann zu den typischen Symptomen von
Heuschnupfen führen: Schnupfen, Niesattacken, gerötete Augen, geschwollene 
Augenlider oder ein Juckend im Rachenraum gehören dazu. Auch Husten und 
allergisches Asthma können auftreten.
Viele Allergien auf Platanen hierzulande entstehen vermutlich durch eine 
Kreuzreaktion nach einer Sensibilisierung auf ein anderes Allergen. Doch auch die 
Allergie gegen Platanenpollen kann zu Kreuzreaktionen führen. Allergien gegen
Platanenpollen gehen also recht häufig mit weiteren Allergien einher, wobei die 
genauen Zusammenhänge nicht immer klar sind.
Von einer Kreuzreaktivität zwischen den Pollen der verschiedenen Platanenarten ist 
auszugehen.
Nach Einschätzung aller beteiligten Fachkräfte handelte es sich um eine irritative 
Einwirkung von Pflanzenstäuben: An den Unterseiten von frisch ausgetriebenen 
Platanenblättern und deren Knospen finden sich sogenannte Trichome (Sternhaare, 
so genannte spiky hairs).

Im Frühsommer können diese

Symptome auslösen.

Auf individueller Ebene ist das Vermeiden einer Exposition (und ggf. das Tragen von 
Schutzbrille/-maske) eine Möglichkeit. Da sich die allergieauslösenden Pollen- und 
Trichomzeiten aufgrund der Klimaveränderungen ausweiten und mittlerweile von 
mehreren Wochen ausgegangen werden kann, ist die Vermeidung eines Kontaktes 
der Kinder und Erzieher*innen in der Kita schlicht nicht möglich. Die Platane soll 
daher entfernt werden.

Quellen: Mein-Allergie-Portal.de und Landesärztekammer Hessen.

Als Ersatz für die Baumfällung 23m Laubhecke innerhalb des Kita-Außengeländes 
nachgepflanzt. 

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer Beigeordneter

Einwirkung von Pflanzenstäuben: An den Unterseiten von frisch ausgetriebenen Einwirkung von Pflanzenstäuben: An den Unterseiten von frisch ausgetriebenen 
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Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/60.3/Be

Datum: 03.01.2024

Vorlage, DS-Nr. 2023/0805/1 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: Prüfung von Neupflanzungen im Stadtteilpark Friedrich-Wilhelms-Hütte. 
Empfehlung aus dem Ortschaftsausschuss Friedrich-Wilhelms-Hütte vom 
17.08.2023.

Beschlussentwurf:
Die Verwaltung prüft die möglichen Baumstandorte im Stadteilpark Friedrich-
Wilhelms-Hütte wie in allen anderen potentiellen Flächen für Baumpflanzungen. 

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: nein

Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: entfällt 

Sachdarstellung:
Die potentiellen Baumstandorte werden im gesamten Stadtgebiet von der Verwaltung 
geprüft. Selbstverständlich wird dabei auch der Freizeitpark Friedrich-Wilhelms-Hütte 
betrachtet, in dem schon in den letzten Jahren Nachpflanzungen erfolgt sind. Die 
Verwaltung sieht allerdings keine Notwendigkeit den Stadtteilpark mit einer 
besonderen Priorität zu betrachten. Baumpflanzungen sind in allen Stadtteilen und 
Anlagen wichtig. 

1.000 Bäume für Troisdorf"-Fachliche Prüfung der Vorschläge für 
neue Baumstandorte, (Antrag der SPD Fraktion vom 24. April und 14. August 2023) 
für den Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz am 30.08.2023, wurde die 
Vorgehensweise zu den Baumpflanzungen beschrieben. Es soll zwar bevorzugt in 
Grünanlagen und Parks gepflanzt werden, allerdings ist es nicht sinnvoll, alle 
vorhandenen Freiflächen in Grünanlagen mit Bäumen zu bepflanzen und zu dichten 
Baumbeständen zu entwickeln. An Grünanlagen werden vielfältige Ansprüche 
gestellt, z.B. werden sie zum Spielen und Toben oder zum Sonnenbaden 
aufgesucht, so dass auch große baumfreie Flächen vorgehalten werden sollten.

TOP-Nr.: Ö  8TOP-Nr.: Ö  8

Die Verwaltung prüft die möglichen Baumstandorte im Stadteilpark FriedrichDie Verwaltung prüft die möglichen Baumstandorte im Stadteilpark Friedrich
tiellen Flächen für Baumpflanzungen. tiellen Flächen für Baumpflanzungen. 

Auswirkungen auf das Klima:Auswirkungen auf das Klima:

Die Verwaltung prüft die möglichen Baumstandorte im Stadteilpark FriedrichDie Verwaltung prüft die möglichen Baumstandorte im Stadteilpark Friedrich
tiellen Flächen für Baumpflanzungen. tiellen Flächen für Baumpflanzungen. 
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Für den Freizeitpark sind neben den bereits getätigten Pflanzungen noch maximal 10 
weitere Bäume vorgesehen, die in 2024 gepflanzt werden sollen.

Die Kosten der Maßnahme
gedeckt. Es werden keine Sondermittel benötigt. 

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer Beigeordneter
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Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/60.1/Ge

Datum: 13.12.2023

Vorlage, DS-Nr. 2023/0658/1 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: Externe Vergabe der Bewirtschaftung des Förderprogramms 
"Klimaschutz und Klimafolgenanpassung"
hier: Antrag GRÜNE Fraktion vom 07. August 2023

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz nimmt die Ausführungen der 
Verwaltung zur Kenntnis und lehnt den Antrag vor dem Hintergrund der 
Sachdarstellung aus wirtschaftlichen Gründen ab. 

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Haushaltsjahr: 2024 ff 
Sachkonto/Investitionsnummer: -
Kostenstelle/Kostenträger: -

Gesamtansatz: ....................................
Verbraucht: ..........................................
Noch verfügbar: ...................................0,

Bedarf der Maßnahme:.............
Erträge:................................................
Jährliche Folgekosten:..............

Bemerkung: Es handelt sich lediglich um eine Kostenschätzung, die zu 
konkretisieren wäre.

Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: entfällt 

Sachdarstellung:
Erfahrungswerte aus anderen Kommunen gibt es zur Vergabe der 
Fördermittelbewirtschaftung nicht, eigene Förderprogramme von Kommunen werden 
bisher ausschließlich von eigenen Mitarbeitenden abgewickelt. 

TOP-Nr.: Ö  9TOP-Nr.: Ö  9

hier: Antrag GRÜNE Fraktion vom 07. August 2023hier: Antrag GRÜNE Fraktion vom 07. August 2023
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Die Verwaltung hat daher verschiedene Möglichkeiten geprüft. Mögliche Anbieter wie 
der DLR Projektträger, der Wissenschaftsladen Bonn oder die Kommunal Agentur 
NRW bieten derartige Leistungen entweder nicht, nicht für diesen Themenbereich 
oder nicht bei einem im Vergleich zu anderen Fördergebern wie EU, Bund oder Land 
verhältnismäßig geringen Förderbudget an. 

Weiterhin angefragt wurde die TroiKomm GmbH, die jedoch eine Bearbeitung bei 
den Stadtwerken Troisdorf als kritisch ansieht. Grund ist, dass die Stadtwerke 
Anlagen verkauft, die förderfähig im Sinne der Richtlinie sind. Dadurch wird die 
Entstehung eines Interessenkonfliktes begünstigt. 

Für die Energieagentur Rhein-Sieg e.V., bei der ebenfalls angefragt wurde, wäre die 
Übernahme der Antragsbearbeitung von der Erstberatung bis zur finalen Prüfung 
möglich. Sie würde die Auszahlung dann freigeben und die Auszahlung selbst 
müsste dann weiterhin über die Stadt Troisdorf abgewickelt werden. Die Aufstellung 
und/oder Anpassung der Richtlinie wären weiterhin Aufgabe der Stadt Troisdorf.

Die Energieagentur Rhein-Sieg hat die Kosten ermittelt, für die sie derartige 

pro Jahr. Die Kosten wurden auf Basis der in 2023 verfügbaren Fördermittel in Höhe 

Veränderungen hier führen zu anderen Kosten. 

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer BeigeordneterTechnischer BeigeordneterTechnischer Beigeordneter

erhin Aufgabe der Stadt Troisdorf.erhin Aufgabe der Stadt Troisdorf.
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Veränderungen hier führen zu anderen Kosten. Veränderungen hier führen zu anderen Kosten. 

pro Jahr. Die Kosten wurden auf Basis der in 2023 verfügbaren Förpro Jahr. Die Kosten wurden auf Basis der in 2023 verfügbaren För
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Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/60/MF

Datum: 04.01.2024

Vorlage, DS-Nr. 2024/0021 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: Änderung Förderrichtlilnie "Klimaschutz und Klimafolgenanpassung"
hier: Antrag der Fraktion Die Grünen vom 29.12.2023

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz beauftragt die Verwaltung, die 
vorgeschlagene Änderung der Förderrichtlinie auf ihre rechtliche Umsetzbarkeit und 
die personellen Auswirkungen zu prüfen und das Ergebnis dem Haupt- und 
Finanzausschuss zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Bemerkung: Die Kosten müssen im Rahmen der Prüfung ermittelt werden.

Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: nein 

Sachdarstellung:

erheblicher Anstieg eingehender Förderanträge zu erwarten. Dies gilt vor allem dann, 
wenn für diesen Zweck zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Dies geht aus dem 
Antrag nicht hervor. Unter Berücksichtigung der bereitgestellten Mittel muss geprüft 
werden, welchen personellen Mehraufwand der zusätzliche Förderbaustein für die 
Verwaltung bedeutet. 

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer Beigeordneter
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Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/60

Datum: 14.12.2023

Vorlage, DS-Nr. 2023/1003 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: Obstbepflanzungen für die Bürgerschaft von Troisdorf
hier: Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 10. Dezember 2023

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beauftragt die Verwaltung, im Rahmen 
der für die nächsten Jahre vorgesehenen Pflanzung von 1000 Bäumen eine 
möglichst große Anzahl an Obstbäumen zu pflanzen und diese in das Programm 

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Haushaltsjahr: 2023 ff 
Sachkonto/Investitionsnummer: 5242730
Kostenstelle/Kostenträger: 6021 

Gesamtansatz: ..................
Verbraucht: ..........................................
Noch verfügbar: ...................................

Bedarf der Maßnahme:........................
Erträge:................................................
Jährliche Folgekosten:.........................

Bemerkung:

Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: ja  

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind 
positiv  negativ  neutral.

Für das Vorhaben relevante Themengebiete
Auswirkungen

positiv negativ neutral

Planungsvorhaben X
Städtische Gebäude und Liegenschaften X
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Mobilität und Verkehr

Nachhaltige Verwaltung und Beschaffung

Zusätzliche Beratung im AKU notwendig      ja         X nein
Erläuterung: Siehe Sachdarstellung

Sachdarstellung:
In der Sitzung des Ausschusses am 30.08.2023 hat die Verwaltung die möglichen 
Standorte für 1.000 Baumpflanzungen in den nächsten 5 Jahren vorgestellt. Ein 
entsprechender Beschluss wurde gefasst. 

Die Verwaltung schlägt vor, im Rahmen dieser zusätzlich bereits beschlossenen  
Pflanzungen vermehrt Obstbäume vorzusehen, die nach einigen Jahren (sobald sie 

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer Beigeordneter 

Pflanzungen vermehrt Obstbäume vorzusehen, die nach einigen Jahren (sobald sie Pflanzungen vermehrt Obstbäume vorzusehen, die nach einigen Jahren (sobald sie 
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Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/60.1/HSS

Datum: 05.12.2023

Vorlage, DS-Nr. 2023/0973 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: Zubau sogenannter Trinkwasserspender im Stadtgebiet
hier: Antrag der Fraktion DIE FRAKTION vom 30. November 2023

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz lehnt den Bau von Trinkwasserbrunnen 
zu den unten genannten Konditionen auf Grund von nicht gegebener 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ab. 

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: ja / nein / entfällt 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind 
positiv negativ  neutral.

Für das Vorhaben relevante Themengebiete
Auswirkungen

positiv negativ neutral

Planungsvorhaben x
Städtische Gebäude und Liegenschaften

Mobilität und Verkehr

Nachhaltige Verwaltung und Beschaffung

Zusätzliche Beratung im AKU notwendig      ja         x nein
Erläuterung: Siehe Sachdarstellung

Sachdarstellung:
Im vergangenen Jahr wurden durch die Stadtwerke drei Trinkwasserbrunnen 
aufgestellt, die unter anderem auf Grund von nicht ausreichender Trinkwasserqualität 
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und Klimaschutz lehnt den Bau von Trinkwasserbrunnen und Klimaschutz lehnt den Bau von Trinkwasserbrunnen 
zu den unten genannten Konditionen auf Grund von nicht gegebenzu den unten genannten Konditionen auf Grund von nicht gegeben

Auswirkungen auf das Klima:Auswirkungen auf das Klima:
/ nein / entfällt / nein / entfällt 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind 
negativ  negativ  

zu den unten genannten Konditionen auf Grund von nicht gegebenzu den unten genannten Konditionen auf Grund von nicht gegeben

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind 
neutral.neutral.
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nicht in Betrieb genommen werden konnten und wieder abgebaut wurden. 

Im Rahmen des Hitzeschutzes und der Daseinsvorsorge koordiniert die Verwaltung 
seitdem die Installation von Trinkwasserspendern. Laut §50.1 des Wasser-
haushaltsgesetzes muss Trinkwasser aus dem Leitungsnetz an öffentlichen Orten 
bereitgestellt werden. 

Um geeignete Standorte zu identifizieren, wurden verschiedene Ämter und die 
Stadtwerke zu einem gemeinsamen Treffen eingeladen. Im Anschluss wurden die 
ausgewählten Standorte von den Stadtwerken auf die technische Machbarkeit 
geprüft. Hierbei wurde deutlich, dass die Anzahl geeigneter Standorte im Stadtgebiet 
begrenzt ist dies gilt insbesondere für Troisdorf-Mitte. So dürfen diese zum Beispiel 
nicht unter Bäumen stehen (Verschmutzungsgefahr), müssen barrierefrei sein, 
sollten Veranstaltungsflächen nicht einschränken und müssen nah an 
Wasserleitungen aufgestellt werden. 

Um eine Verkeimung des Trinkwassers zu vermeiden, muss der Trinkwasserbrunnen 
entweder im Dauerbetrieb laufen, mindestens aber in kurzen Abständen 
durchgespült werden, wodurch Trinkwasser im ungünstigsten Fall ungenutzt in die 
Kanalisation abgeleitet wird. Dies widerspricht einer nachhaltigen Wassernutzung. 
Eine Speicherung des Trinkwassers zum Beispiel in einer Zisterne zur Weiternutzung 
für Bewässerung geht mit erheblichen Mehrkosten einher und ist nicht an allen 
Standorten umsetzbar. Daher wäre es sinnvoll, einen Trinkwasserbrunnen möglichst 
an einem Standort mit Möglichkeit zur Versickerung in einen Grünbereich 
aufzustellen. Dieser Faktor erschwert die Standortidentifikation zusätzlich, die 
Verwaltung prüft jedoch konstant Möglichkeiten im Stadtgebiet. 

Der Verwaltung liegt eine Kostenschätzung der Stadtwerke vor. Diese belaufen sich 
für investive Ausgaben auf rund 18.0
Anschluss an eine Anlage zum Ableiten oder Versickern des Abwassers. Dazu 
kommen unterjährig weitere Kosten für Trinkwasser, ggf. Abwasser sowie 

elten für 
einen Trinkwasserbrunnen, sind standortabhängig und als eine erste unverbindliche 
Preisauskunft zu verstehen. Daraus ergibt sich, dass pro Trinkwasserbrunnen mit 

Wasserversorger müssen die Stadtwerke Troisdorf in großem Maße ins Vorhaben 
eingebunden werden. 

Insgesamt wird die Verhältnismäßigkeit insbesondere in Bezug auf Wirtschaftlichkeit 
als nicht gegeben angesehen. 

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer Beigeordneter
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Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/60.1/HSS

Datum: 05.12.2023

Vorlage, DS-Nr. 2023/0974 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: Zubau sogenannter Nebelduschen im Stadtgebiet
hier: Antrag der Fraktion DIE FRAKTION vom 30. November 2023

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz beauftragt die Verwaltung mit der 
Prüfung des Zubaus von Nebelduschen für einen temporären Betrieb in den 
Sommermonaten im Stadtgebiet. 

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Bemerkung: Wird im Rahmen der Prüfung ermittelt.

Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: ja / nein / entfällt 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind 
positiv  negativ  neutral.

Für das Vorhaben relevante Themengebiete
Auswirkungen

positiv negativ neutral

Planungsvorhaben x
Städtische Gebäude und Liegenschaften

Mobilität und Verkehr

Nachhaltige Verwaltung und Beschaffung

Zusätzliche Beratung im AKU notwendig      ja         x nein
Erläuterung: Siehe Sachdarstellung

Sachdarstellung:
Nebelduschen können eine Maßnahme der Stadt Troisdorf im Rahmen des 
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und Klimaschutz beauftragt die Verwaltung mit der und Klimaschutz beauftragt die Verwaltung mit der 
Prüfung des Zubaus von Nebelduschen für einen temporären Betrieb in den Prüfung des Zubaus von Nebelduschen für einen temporären Betrieb in den 

Bemerkung: Wird im Rahmen der Prüfung ermittelt.Bemerkung: Wird im Rahmen der Prüfung ermittelt.

auf das Klima:auf das Klima:
Klimarelevanz: ja / nein / entfällt Klimarelevanz: ja / nein / entfällt 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind 

Prüfung des Zubaus von Nebelduschen für einen temporären Betrieb in den Prüfung des Zubaus von Nebelduschen für einen temporären Betrieb in den 

Bemerkung: Wird im Rahmen der Prüfung ermittelt.Bemerkung: Wird im Rahmen der Prüfung ermittelt.

Klimarelevanz: ja / nein / entfällt Klimarelevanz: ja / nein / entfällt 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind 
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Hitzeschutzes darstellen. 

Um eine Verhältnismäßigkeit sicherzustellen, sind die Kosten für Anschaffung und 
Betrieb von Nebelduschen zu prüfen. Darüber hinaus sind sinnvolle Standorte zu 
identifizieren. Zu prüfen gilt zudem die Möglichkeit, die Nebeldusche für Vereine u.ä. 
zur Nutzung bei Veranstaltungen in den Sommermonaten zu Verfügung zu stellen. 

Weiterhin erachtet die Verwaltung es als sinnvoll, die Nebelduschen nicht dauerhaft, 
sondern sofern die Prüfung von Nebelduschen generell als sinnvoll bewertet wird 
nur temporär an Standorten im Innenstadtbereich aufzustellen. 

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer Beigeordneter
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Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: Co-II/68

Datum: 05.12.2023

Vorlage, DS-Nr. 2023/0975 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: 'schlaue öffentliche Müllbehälter' - überfüllte Abfallbehälter adé!
hier: Antrag der Fraktion DIE FRAKTION vom 30. November 2023

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz nimmt den in der Sachdarstellung 
aufgeführten Sachstand zur Kenntnis. 

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Haushaltsjahr: 2024 

Bemerkung: Genauer Betrag noch nicht bezifferbar

Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: ja / nein / entfällt 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind 
positiv  negativ  neutral.

Für das Vorhaben relevante Themengebiete
Auswirkungen

positiv negativ neutral

Planungsvorhaben 

Städtische Gebäude und Liegenschaften

Mobilität und Verkehr

Nachhaltige Verwaltung und Beschaffung

Zusätzliche Beratung im AKU notwendig      ja         nein
Erläuterung: Siehe Sachdarstellung

Sachdarstellung:
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und Klimaschutz nimmt den in der Sachdarstellung und Klimaschutz nimmt den in der Sachdarstellung 

2024 2024 

Bemerkung: Genauer Betrag noch nicht bezifferbarBemerkung: Genauer Betrag noch nicht bezifferbar

Auswirkungen auf das Klima:Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: ja / nein / entfällt Klimarelevanz: ja / nein / entfällt 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind 

Bemerkung: Genauer Betrag noch nicht bezifferbarBemerkung: Genauer Betrag noch nicht bezifferbar

Klimarelevanz: ja / nein / entfällt Klimarelevanz: ja / nein / entfällt 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind 
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Derzeit ist probeweise ein Mülleimer mit einem Sensor in der Asselbachstraße in 
Troisdorf Spich installiert. Kurz vor Ablauf der Erprobungsphase wurden nunmehr 25 
zusätzliche Sensoren über die Stadtwerke bestellt. Mit Eintreffen der Sensoren 
werden diese von den Stadtwerken eingerichtet und vom städtischen Bauhof 
installiert. Das Ziel, gerade die Randgebiete mit einer Sensorik auszustatten um 
Umweltbelastungen und Fahrzeiten zu reduzieren, kann derzeit noch nicht gänzlich 
umgesetzt werden, da der Netzausbau für Troisdorf noch nicht in vollem Umfang 
erfolgt ist. Der Ausbau des Netzes wird von den Stadtwerken vorangetrieben, so 
dass zukünftig weitere Mülleimer mit Sensoren ausgestattet werden könnten.
Die Verwaltung wird über den weiteren Fortgang des Verfahrens dem Ausschuss 
berichten.
. 

Im Auftrag

Thomas Schirrmacher
Co-Dezernent II



TOP-Nr.: Ö  14TOP-Nr.: Ö  14



Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/60

Datum: 04.10.2023

Vorlage, DS-Nr. 2023/0768 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Rat 28.11.2023

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: Bürgerantrag gemäß § 24 GO NRW vom 10. September 2023
hier: Einrichtung einer großen eingezäunten Hundewiese im Bereich des 
Stadtteilparks im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte

Beschlussentwurf:
Der Rat der Stadt Troisdorf verweist den Bürgerantrag in den zuständigen 
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz. 

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: entfällt 

Sachdarstellung:
Gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Troisdorf werden Bürgeranträge in der Regel 
im Rat nicht inhaltlich beraten, sondern von dort in den zuständigen Fachausschuss 
verwiesen. 

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer Beigeordneter
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hier: Einrichtung einer großen eingezäunten Hundewiese im Bereich des hier: Einrichtung einer großen eingezäunten Hundewiese im Bereich des 
HütteHütte

Der Rat der Stadt Troisdorf verweist den Bürgerantrag in den zuständigen Der Rat der Stadt Troisdorf verweist den Bürgerantrag in den zuständigen 

Auswirkungen auf das Klima:Auswirkungen auf das Klima:

Der Rat der Stadt Troisdorf verweist den Bürgerantrag in den zuständigen Der Rat der Stadt Troisdorf verweist den Bürgerantrag in den zuständigen 
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Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/60/SF

Datum: 03.01.2024

Vorlage, DS-Nr. 2024/0019 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: Haushaltsentwurf 2024/2025 
hier: Beratung und Beschlussempfehlung an den Rat

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz empfiehlt dem Rat der Stadt die 
Zustimmung zum Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2024 und 2025, sowie 
für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028 unter der 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Ausschussberatung. 

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: nein

Sachdarstellung:
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz berät im Rahmen seiner Zuständigkeit 
über den Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2024 und 2025, sowie die 
mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028.

Er gibt zu folgenden Budgets eine Beschlussempfehlung an den Rat ab: 

Bereich: Seiten des 
Haushaltsplanentwurfes

Aus Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
1102 Altlasten 313 bis 314

Aus Produktbereich 12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV
1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur 321 bis 338

Aus Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grün- und Freiflächen 353 bis 362
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und Klimaschutz empfiehlt dem Rat der Stadt die und Klimaschutz empfiehlt dem Rat der Stadt die 
Zustimmung zum Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2024 und 2025, sowie Zustimmung zum Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2024 und 2025, sowie 

Jahre 2026 bis 2028 unter der Jahre 2026 bis 2028 unter der 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Ausschussberatung. Berücksichtigung der Ergebnisse der Ausschussberatung. 

Auswirkungen auf das Klima:Auswirkungen auf das Klima:

Zustimmung zum Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2024 und 2025, sowie Zustimmung zum Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2024 und 2025, sowie 
Jahre 2026 bis 2028 unter der Jahre 2026 bis 2028 unter der 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Ausschussberatung. Berücksichtigung der Ergebnisse der Ausschussberatung. 
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1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz 363 bis 366
1304 Wahner Heide 373 bis 376

Aus Produktbereich 14 Natur- und Landschaftspflege
1401 Umweltschutz 379 bis 382
Ich bitte den vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes zur Sitzung 
mitzubringen.

Aktuelle Änderungslisten zum Entwurf werden gegebenenfalls am Sitzungstag 
nachgereicht.. 

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer Beigeordneter



Notizen
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Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: 60.2/Pu

Datum: 04.01.2024

Mitteilungsvorlage, DS-Nr. 2024/0033 öffentlich

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth.

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Betreff: Beteiligungsverfahren Planung Waldparkteich

Mitteilungstext:

Für die Planungen zur Umgestaltung des Waldparkteiches wurden im Zuge des 
Herbstmarkts an der Burg Wissem Bürger*innen über das Vorhaben informiert. 
Gleichzeitig hat eine Malaktion für Kinder stattgefunden. Die Kinder haben 
zeichnerisch ihre Ideen und Vorstellungen zur Gestaltung dargestellt.

Thematik ebenfalls mit Kindern besprochen und von den Kindern bearbeitet. 

Die Ergebnisse aus beiden Aktionen wurden als Ergebnis des Beteiligungsprozesses  
an das Planungsbüro übergeben und fließen nun in die Planungen ein. 

In Vertretung

Walter Schaaf
Technische Beigeordneter
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